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Stadt Haldensleben 

Die Bürgermeisterin 

Amt für Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

für den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates am 10.03.2016 

 

 

Beschluss-Nr.: 150-(VI.)/2016 

 

Gegenstand der Vorlage:  

Satzung der Stadt Haldensleben über die Benutzung sowie die Erhebung von Entgelten für die Benutzung 

des Alsteinklubs in der KulturFabrik, der Jugendherberge sowie der kommunalen Sportstätten und 

Schulen 

 

Gesetzliche Grundlagen: 

 

§§ 1, 4, 5, 8 KVG LSA 
 

 

Begründung: 

 

Die Festlegungen im Alsteinklub und in der Jugendherberge sollen den aktuellen Gegebenheiten 

angepasst werden. Unter Anwendung der neuen Satzung werden die steigenden Betriebskosten zum 

Teil durch eine moderate Erhöhung von Benutzungsentgelten im Alsteinklub refinanziert werden 

können. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Aufwendg./Auszahlg.:        EUR 

HH-Jahr       , KTR:        , KST:     ,I.-Nr.:      , SK/FK       /      

Die Mittel stehen planmäßig zur Verfügung:  ja     nein    

Deckungsquelle:       

(Mehr-)Erträge/Einzahlg.: 1.000,00  EUR 

HH-Jahr  2016  , KTR:  42401  , KST: 50, I.-Nr.:      , SK/FK  432101/632101      

 
 

 

Beschlussempfehlungen und -fassungen: 

Ausschuss am: Abstimmungsergebnis 

Ortschaftsrat Süplingen  15.02.2016   

Wirtschafts- und Finanzausschuss  23.02.2016   

Ortschaftsrat Hundisburg  24.02.2016   

Hauptausschuss  25.02.2016   

Ortschaftsrat Wedringen  29.02.2016   

Schul-, Sozial-, Kultur- und 

Sportausschuss 

 01.03.2016   

Ortschaftsrat Satuelle  02.03.2016   

Ortschaftsrat Uthmöden  03.03.2016   

Stadtrat  10.03.2016   
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Anlagen: 

 

Anlage 1: 

Satzung der Stadt Haldensleben über die Benutzung sowie die Erhebung von Entgelten für die 

Benutzung des Alsteinklubs in der KulturFabrik, der Jugendherberge sowie der kommunalen 

Sportstätten und Schulen inkl. der vorzunehmenden Ergänzungen und Änderungen 

 

Anlage 2: 

Satzung der Stadt Haldensleben über die Benutzung sowie die Erhebung von Entgelten für die 

Benutzung des Alsteinklubs in der KulturFabrik, der Jugendherberge sowie der kommunalen 

Sportstätten und Schulen 
 

 

Beschlussfassung: 

 

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben beschließt die Satzung der Stadt Haldensleben über die 

Benutzung sowie die Erhebung von Entgelten für die Benutzung des Alsteinklubs in der KulturFabrik, 

der Jugendherberge sowie der kommunalen Sportstätten und Schulen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeisterin 
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